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Grundschullehreraustausch mit Frankreich 2020/2021 

 

Bek. des MB vom 16.10.2019 – 25-50113-FR  

 

Im Rahmen des Grundschullehrerprogramms können Lehrkräfte Sachsen-Anhalts, die Fran-

zösisch unterrichten oder sich dafür qualifizieren, für ein Jahr an einer französischen Grund-

schule unterrichten. Das Programm bietet Lehrerinnen und Lehrern die Möglichkeit, die Kul-

tur des Landes und die Menschen kennenzulernen sowie ihre fremdsprachliche und interkul-

turelle Kompetenz erheblich zu verbessern. Es richtet sich originär an Grundschullehrkräfte, 

ermöglicht aber auf deutscher Seite auch die Teilnahme von Lehrkräften der Sekundarstufen 

I und II, sofern die Bereitschaft besteht, in Frankreich im Primarbereich zu arbeiten. Aus 

Sachsen-Anhalt können bis zu zwei Lehrkräfte im Rahmen dieses Programms vermittelt 

werden. 

 

Die deutschen Lehrkräfte erteilen in Frankreich Deutschunterricht an einer oder an mehreren 

Grundschulen. Ihre Aufgabe besteht im Wesentlichen darin, Kinder ohne Vorkenntnisse 

durch Methoden, die in deutschen Kindergärten und Grundschulen bei der Begegnung mit 

Fremdsprachen angewandt werden, in die deutsche Sprache einzuführen. Außerdem kön-

nen sie Aufgaben im Rahmen der Fortbildung französischer Deutschlehrkräfte übernehmen. 

Zur Theorie und Praxis dieser Tätigkeit werden ein pädagogischer Einführungskurs sowie 

vor Beginn der Tätigkeit ein binationaler Sprachkurs angeboten. Beide Kurse sind neben 

einer Informationstagung, einem binationalen Seminar und einer Auswertungstagung obliga-

torische Bestandteile des Programms.  

 

Der Austausch wird vom Deutsch-Französischen Jugendwerk (DFJW) koordiniert und dauert 

in der Regel ein Jahr. Für die Dauer des gesamten Programms werden die Teilnehmenden 

unter Fortzahlung der Bezüge beurlaubt.  

 

Obwohl Sachsen-Anhalt im Gegenzug für dasselbe Schuljahr französische Grundschullehr-

kräfte erhält, ist es aus organisatorischen Gründen nicht immer möglich, diese auch in der 

entsendenden Schule in Sachsen-Anhalt einzusetzen. 

 

Weitere Informationen und die Bewerbungsvordrucke in deutscher und französischer 

Sprache sowie das Merkblatt des DFJW sind im Internet unter  

https://www.dfjw.org/programme-aus-und-fortbildungen/deutsch-franzosischer-

grundschullehreraustausch.html abrufbar. 

 

Kontakt im DFJW: Dominique Granoux (granoux@dfjw.org) 

 

Die Bewerbung ist zweisprachig auszufüllen und bis zum 16.12.2019 auf dem Dienstweg 

beim Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt, Referat 25, Turmschanzenstraße 

32, 39114 Magdeburg, einzureichen. 
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